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1 Weidende Kühe auf dem 

Schießstand.

Kaum jemand vermutet, dass dort, wo heute 
friedlich Kühe weiden (Abb. 1), ein Kapitel 
blutiger Geschichte der Marine und damit Kiels 
geschrieben wurde. Im Rahmen der Konver-
sion militärischer Anlagen ist vor einigen Jah-
ren auch der Schießplatz in Altenholz bei Kiel-
Holtenau (im Allgemeinen als Schießplatz 
 Holtenau bezeichnet) außer Betrieb genommen 
worden (Abb. 2). Seitdem an einen Landwirt 
zur Nutzung überlassen, harrt das Gelände ei-
ner neuen Verwendung und Verwertung. Es ist 
deshalb an der Zeit, eine historische Schicht 
dieses Geländes etwas näher zu betrachten, die 
in Vergessenheit zu geraten droht. Nur wenige 
Jahre grausamer Nutzung als Hinrichtungs-
stätte machen aus dem ganz normalen Schieß-
stand eine Mahn- und Gedenkstätte, die zur 
dauernden Erinnerung zu bewahren bedacht 
werden sollte, ein Denkmal wider das Verges-
sen.

Zur Geschichte

Mit der Auflösung des Gutes Stift in der heuti-
gen Gemeinde Altenholz nach dem Tod des 
letzten Gutsherrn Graf Hans Schack-Scha-
ckendorf im Jahr 1906 begann die militärische 
Nutzung eines Teils des Geländes.1 Das Deut-
sche Reich erwarb direkt vom Erben, Graf Otto 
Dietrich Schack, etwa 17 ha, während das üb-
rige Gelände von etwa 230 ha an den Tiefbau-
unternehmer Klaus Friedrich Fahrenkrog ging. 
Bereits 1907 kaufte die Kaiserliche Marine-
Garnisonsverwaltung zu Kiel eine weitere 
 Fläche von etwa 22 ha von Fahrenkrog dazu. 
Nach verschiedenen Flächenkorrekturen und 
Arrondierungen besaß die Marine schließlich 
insgesamt rund 35 ha. In ihrem Eigentum be-
fanden sich damals u.a. bereits der Fried-
richsorter Garnisonsfriedhof mit seiner Lei-
chenhalle, die Garnisonskirche in Kiel, eine 
Schießanlage beim Falkensteiner Fort, die 
Forts Holtenau und Herwarth in Klausdorf, die 
Marineanlage Voßbrook in Holtenau und das 
dortige Torpedoressort. In Kiel kamen der 
Schießstand am sogenannten Kieler Hof dazu 
sowie der nebenliegende kleine Garnisons-
friedhof. Beides bildet heute den inzwischen 
städtischen Kieler Nordfriedhof. Auf dem jet-
zigen Friedhofsgelände sind die seitlichen 

Wallreihen der ehemaligen Schießbahnen im 
Gelände noch ablesbar.
1898 war für die Armee ein neues Gewehr ent-
wickelt worden.2 Wegen seiner großen Reich-
weite und des damals ungewöhnlich großen 
Kalibers konnte es ohne eine Gefährdung der 
Umgebung auf den bestehenden Schießständen 
in Kiel und Umgebung nicht eingesetzt werden. 
Man benötigte Schießbahnen von über 600 m 
Länge, die nun auf dem neu erworbenen Ge-
lände eingerichtet werden konnten. Die Arbei-
ten am neuen Schießstand begannen wohl 
1908/09, waren aber 1911 noch nicht fertig, da 
Schießanlagen für spezielle Pistolen-Entfer-
nungen, die die Marine brauchte, noch fehlten. 
Mit Erlass des Reichsmarineamtes3 vom Juni 
1913 wurden ganz allgemein neue Grundsätze 
für die Berechnung des Bedarfs an Schießan-
lagen für die einzelnen Marineteile vorgenom-
men. Pistolenschießstände der Marine hatten 
demnach eine Schießentfernung von 20 und 
30 m, ursprünglich waren in Altenholz die übli-
chen Bahnen von 25, 50 und 100 m vorgesehen 
gewesen. Mit deutscher Gründlichkeit wurden 
damals auch die Anzahl der jährlich in Alten-
holz einzusetzenden Schützen (Bordbedarf 
30.262 Mann, Landschützen 14.562 Mann) und 
die täglich zu verschießende Munition (täglich 
2.274 Patronen im Sommer, 2.012 im Winter) 
bis 1920 hochgerechnet. Im gleichen Jahr wa-
ren auf dem Schießstand fünf Bahnen à 200 m, 
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3 Wohn- und Verwaltungsge-

bäude Oskar-Kusch-Str. 2.

2 Lageplan des Schießstandes 

in Altenholz bei Kiel.

eine Bahn à 300 m, elf Bahnen à 400 m und eine 
Bahn mit 600 m Länge vorhanden, dazu vier 
Pistolenstände. Außerdem wurden zwei Wohn- 
bzw. Verwaltungsgebäude (heute Oskar-Kusch- 
Str. 1a und 2), ein Scheibenhaus, ein Stallge-
bäude und ein Abortgebäude aufgeführt.4

Mit der Einführung der allgemeinen Wehr-
pflicht am 16. März 1935 entstanden im Deut-
schen Reich etwa 500 Großkasernen und Stand-
orte. Bereits im Herbst 1938 war die geplante 
Kriegsstärke von 36 Divisionen erreicht, wobei 
parallel die notwendigen Infrastrukturen wie 
beispielsweise Schießstände ausgebaut oder 
modernisiert wurden. Auf dem Altenholzer 
Schießstand wurden in diesen Jahren die 
Schießbahnen vermutlich weitgehend moder-
nisiert, die kleineren, aus preußischer Zeit im 
vorderen Teil des Geländes, konnten wohl zu-
nächst weiter genutzt werden.5 Die Grund-
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4 Schießbahn mit auf der 

Rückseite unverkleideten 

Betonblenden, vom Kugelfang 

aus gesehen.

buchauszüge weisen für November 1935 wei-
terhin rund 35 ha Gelände aus, wobei man  
die Zufahrtswege mit den beiden Wohn- und  
Verwaltungsgebäuden (Abb. 3) hinzurechnen 
muss. Nach dem Zweiten Weltkrieg übernahm 
die British Naval Intendantur6 die Anlage. In 
den auf Teilen des Geländes noch von der Wehr-
macht errichteten Baracken wurden direkt nach 
dem Krieg Flüchtlinge und Vertriebene ein-
quartiert. 1947 vermietete die neu eingerichtete 
„Verwaltungsstelle für Reichs- und Staatsver-
mögen“ die Notunterkünfte an die Gemeinde 
Altenholz. In den folgenden Jahren waren auf 
dem Schießstand etwa knapp über hundert 
Flüchtlinge untergebracht.7 Nach der Grün-
dung der Bundeswehr im Mai 1955 übergab 
das aus dem Verwaltungsamt neu entstandene 
Bundesvermögensamt8 das Schießstandge-
lände im März 1957 an die Standortverwaltung 
in Kiel zur weiteren militärischen Nutzung. 
Die Flüchtlinge hatten im Rahmen des II. Bara-
ckenräumprogrammes (1954/55)9 inzwischen 
neuen Wohnraum errichten und beziehen kön-
nen. Insgesamt hatte es in Altenholz fünf Bara-
ckenlager gegeben,10 wobei die letzten erst 
Ende der 1960er Jahre geräumt werden konn-
ten, als in Altenholz-Stift große Wohnblöcke 
errichtet wurden. Mit dem Bau des Schulzent-
rums an der Danziger Straße 1971 fand die 
Neuansiedlung ihren Abschluss.

Die Hinrichtungen

Der Schießstand in Altenholz (Abb. 4) wäre ein 
ganz gewöhnlicher und von daher nicht weiter 
beachtenswert – wenn man einmal von seiner 
generellen Bedeutung für die Geschichte der 
Marine in Kiel absieht –, gäbe es nicht sozusa-
gen auch eine blutige Seite dieser Anlage: seine 
Funktion als eine zentrale Hinrichtungsstätte 
der Marine.
Durch Gesetz vom 12. Mai 1933 wurde im Drit-
ten Reich bereits die Militärgerichtsbarkeit 
wieder eingeführt. 1934 wurden für Angehö-
rige der Marine Kriegsgerichte (die untere In-
stanz) bei höheren Kommandobehörden einge-
richtet, die während des Zweiten Weltkriegs als 
sog. Bordkriegsgerichte in erster und zweiter 
Instanz entscheiden konnten. Am 1. Juni 1936 
nahm das Reichskriegsgericht als höchste In-
stanz seine Tätigkeit auf.11 In Kiel war das 
Kriegsgericht der II. Admiralität der Ostseesta-
tion (bis 1938 unter Kon ter ad mi ral Karl ge org 
Schus ter, 1886–1973) tätig. Die Urteile muss-
ten durch das Oberkommando der Kriegsma-
rine in Berlin bestätigt werden, was in der Regel 
binnen sechs Wochen geschah. Fielen die Ur-
teile zu milde aus, wurden sie nicht bestätigt 
und mussten neu verhandelt werden. Häufig er-
klärte das Oberkommando jedoch auch, dass 
nur eine Todesstrafe in Betracht käme; damit 

war dem örtlichen Gericht jede Entscheidungs-
freiheit genommen. Mit einer Urteilsbestäti-
gung wurde in der Regel auch die Vollstreckung 
angeordnet. Das Kieler Gericht tagte im Haus 
Langer Segen 1212 oder im Marine-Untersu-
chungsgefängnis in Kiel-Wik13 bzw. in der 
Friedrichsorter Turnhalle14. Die Verhandlungen 
dauerten oft nicht länger als 5 bis 6 Stunden. Bis 
auf das unten etwas näher ausgeführte Verfah-
ren gegen Oskar Kusch sollen hier keine Ein-
zelschicksale aufgeführt werden.15 Insgesamt 
sind – so wird geschätzt – seit 1943 hunderte 
von Marineangehörigen auf dem Schießstand 
hingerichtet worden. Als Grund für eine Verur-
teilung waren meist unerlaubte Entfernung von 
der Truppe, Fahnenflucht, Zersetzung der 
Wehrkraft16, Bedrohung von Vorgesetzten oder 
Selbstverstümmelung genannt, wobei meist 
weitere Vergehen (Urkundenfälschung, Unter-
schlagung, Diebstahl usw.) hinzukamen, die oft 
im Zusammenhang mit der Haupttat begangen 
worden waren, sich aber erschwerend auswirk-
ten. Die meisten der Hingerichteten wurden auf 
dem heutigen Kieler Nordfriedhof (Feld W) 
beigesetzt.17

Ein Einzelschicksal: Oskar Kusch

Zu den auf dem Schießstand Erschossenen ge-
hörte auch Oskar Kusch. Kusch war am 6. April 
1918 in Berlin geboren, wo er 1936 das Abitur 
ablegte und bereits im April 1937 als Offizier-
anwärter in die deutsche Kriegsmarine eintrat. 
Nach seiner Beförderung zum Leutnant zur See 
ging Kusch zur U-Boot-Waffe, wo er am 8. Feb-
ruar 1943 – inzwischen zum Oberleutnant be-
fördert und mit dem Eisernen Kreuz erster und 
zweiter Klasse ausgezeichnet – das Kommando 
über U 154 anlässlich der bevorstehenden fünf-
ten Feindfahrt übernahm.18 Am 20. Dezember 
1943 lief das Boot, das ab Februar 1942 zur 2. 
U-Flottille (Lorient) gehörte, in den Hafen von 
Lorient ein, wo es den Winter überdauerte. Völ-
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5 Blick auf einen der drei 

Kugelfänge. lig überraschend wurde Kusch am 16. Januar 
1944 aus dem Heimaturlaub nach Lorient zu-
rückbeordert und wegen Verschwörung, Feig-
heit vor dem Feind und dem Hören von Feind-
sendern angeklagt. Bereits am 21. Januar wurde 
ihm das Kommando entzogen. Die Anschuldi-
gungen gründeten sich auf die Aussage des Ers-
ten Offiziers, Dr. Ulrich Abel aus Leipzig.19 
Nach einer einstündigen Verhandlung stand das 
Todesurteil fest, das am 12. Mai 1944 in Kiel 
vollstreckt wurde.20

Nach dem Krieg strengte Kuschs Vater ein Ge-
richtsverfahren an, 1949 kam es zur Anklage 
gegen den ehemaligen Marineoberstabsrichter 
Karl-Heinrich Hagemann wegen Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit. Das Verfahren wurde 
wegen Mangel an Beweisen eingestellt, das To-
desurteil – so urteilte der Richter, ein ehemali-
ges NSDAP-Mitglied, am 26. September 1950 
– sei kein Unrechtsurteil und habe im Ermes-
sensspielraum eines „unabhängigen“ Gerichts 
gelegen. Kuschs Todesurteil wurde somit be-
stätigt.21 Mit dem Urteil des Kieler Landge-
richts wurde erstmals ein ehemaliger Wehr-
machtsrichter freigesprochen, der ein Todesur-
teil nach § 5 KSSVO gefällt hatte,22 ein folgen-
schwerer Präzedenzfall in der Bundesrepublik, 
der zu zahlreichen Freisprüchen oder Verfah-
renseinstellungen führte.23 Erst am 16. Septem-
ber 1996 wurde das Todesurteil gegen Oskar 
Kusch von der Staatsanwaltschaft aufgeho-
ben.24 Zwei Jahre später wurde die am Schieß-
platz vorbeiführende Straße in „Oskar-Kusch-
Straße“ umbenannt.25

Ein Merkblatt

Augenzeugenberichte von den Hinrichtungen 
gibt es nicht, aber aus dem „Merkblatt für die 
Unterbringung zum Tode Verurteilter und die 

Vollstreckung von Todesstrafen“ von 1941, das 
explizit für die Vollstreckungen auf Schießstän-
den ausgearbeitet worden war, lässt sich das 
ganze Grauen des damaligen, Menschen ver-
achtenden Systems nachvollziehen. Hinrich-
tungsplatz war demnach ein in die Erde einge-
lassener Pfahl am Ende des Schießstandes mit-
ten vor dem Kugelfang (Abb. 5). In späteren 
Jahren ging man wegen der erhöhten Anzahl 
der Hinrichtungen auch dazu über, in Gruppen 
zu exekutieren. Aus dem „Merkblatt“ sollen 
hier einige Abschnitte zitiert werden:26

„– Der Standortpfarrer ist zu unterrichten und 
zu bitten, den Verurteilten zu besuchen.
– Unbedingte Sicherheit der Verwahrung geht 
jedem anderen Gesichtspunkt vor. Wird Fesse-
lung der Hände (in Ausnahmefällen) für erfor-
derlich gehalten, so ist sie mit der Einschrän-
kung anzuwenden, daß die Fesseln während 
des Essens oder auch mehrere Stunden am Tage 
abzunehmen sind.
– Hosenträger und Schuhbänder sind dem Ver-
urteilten wegen Selbstmordgefahr abzuneh-
men.
– Da ein Todesurteil sofort nach Bestätigung 
des Urteils und Ablehnung der Begnadigung zu 
vollstrecken ist, muß die Vollstreckung bis ins 
Kleinste so sorgfältig vorbereitet werden, daß 
sie jederzeit ohne Schwierigkeiten stattfinden 
kann. Gründliche Belehrung des Vollstre-
ckungskommandos am Richtplatz! Aufklärung 
über die Stelle, auf die zu zielen ist – Herz –.
– Von diesen Vorbereitungen darf der Verur-
teilte auf keinen Fall etwas merken. Denn an-
dernfalls besteht die Gefahr unberechenbarer 
Handlungen des Verurteilten; auch erfordert es 
die Rücksichtnahme auf den Verurteilten, daß 
ihm die Kenntnis der Vorbereitungen erspart 
bleibt.
– Sobald Zeitpunkt der Vollstreckung feststeht, 
nochmals gründlich und eindringlich Beleh-
rung des Vollstreckungskommandos. Es darf 
keine Versager geben.
– Bekanntgabe an den Verurteilten erst am 
Morgen vor der Vollstreckung. Beispiel: Voll-
streckung 8 Uhr. Um 6 Uhr wird der Verurteil- 
te durch die Wache geweckt und ihm mitge-
teilt, daß um 6 Uhr 30 der Heeresrichter komme 
und ihm eine sehr ernste Mitteilung machen 
werde.
– Transport des mit Drillichanzug bekleideten 
Verurteilten zum Richtplatz mit einem ge-
schlossenen oder mit Plane zugedeckten LKW 
– kein PKW, da Rücktransport des Sarges.
– Alle Wege durch Doppelposten rechtzeitig 
absperren. Am Ende des Standes wird mitten 
vor dem Kugelfang ein Pfahl fest in die Erde 
eingelassen, der über dem Erdboden etwa 2 m 
mißt. Bei dem Pfahl Stricke zum Anbinden. 
Sarg in der Nähe, aber unsichtbar für den Verur-
teilten.
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– Aufstellung: 1. Vollstreckungskommando in 
Stärke von 10 Mann – nur ältere und ruhige Sol-
daten, die gut schießen, möglichst Unteroffi-
ziere in der Nähe des Richtpfahls.
– Der leitende Offizier lässt durch Zeichen – 
Flagge – entsichern, anlegen und gibt durch 
Wort, Pfiff oder Zeichen den Feuerbefehl […]. 
Der Sanitätsoffizier läßt den Verurteilten durch 
das Sanitätskommando einsargen – Stroh im 
Sarg wegen des Blutes – und den Sarg zum 
LKW bringen. Reichseigenes Schuhwerk ist 
dem Verurteilten vorher auszuziehen und er-
neut zu verwenden.
– Benachrichtigung der nächsten Angehörigen 
des Verurteilten durch das Gericht sofort mit-
tels Eilbriefes.“

Oskar Kusch ist, wenn auch spät, in würdiger 
Form durch einen Gedenkstein und eine Na-
mensgebung einer Straße gedacht worden. Für 
die hunderte anderen dort Hingerichteten war 
der Schießplatz in Altenholz ein Ort des Lei-
dens und Sterbens. In einer Zeit, in der aus Al-
tersgründen kaum noch Überlebende Zeugnis 
von den Geschehnissen des Zweiten Weltkriegs 
abgeben können, wird es immer wichtiger, sol-
che Orte als authentische Erinnerungsstätten 
auch ganz real materiell zu erhalten, als Denk-
male wider das Vergessen.27
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Anm. 20).
25 Landeshauptstadt Kiel Offiziell: Strasse Am 
Schiessstand wird umbenannt in Oskar-Kusch-
Strasse“, Artikel vom 3. März 1998, in: http://www.
kiel.de/presse/9833154537.html (Seite am 15.3.2010 
nicht mehr verfügbar).
26 Zitiert nach Thiessen (wie Anm. 1), S. 31 f.
27 An dieser Stelle herzlichen Dank an das Gebäude-
management Schleswig-Holstein GMSH (Frau Gud-
run Többen, Herr Tobias Schubotz), das Amt für 
Bundesbau im Finanzministerium (Frau Steffi 
Wulke-Eichenberg), der Bundeswehr (Herr Lars 
Doose), der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
BImA (Frau Maike Lienau, Herr Bernd Lackner, 
Herr Ralf Mölleken).

Abbildungsnachweis: Heiko K. L. Schulze (LfD): 1, 
3–5; Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR 
(GMSH): 2.


